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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 

 
ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 

Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 
 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Die Bauschuttdeponie ist ab 30.03.2024 wieder geöffnet 

Samstag  12.00 – 13.00 Uhr 
 

Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 
Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 

 
 

23.04.2024 BLUTSPENDE - SCHLOSSPARKHALLE 
29.04.2024 GRÜNABFALLSAMMLUNG 
30.04.2024 MAIBAUMAUFSTELLUNG – FFW URSPRINGEN 
01.05.2024 RAD- UND WANDERTAG – TSV URSPRINGEN 
05.05.2024 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG - MVU 
10.05.2024 ABFUHR DER DSD SÄCKE 
14.05.2024 TREFF 60 PLUS IM PFARRHEIM URSPRINGEN 
15.05.2024 FÄLLIGKEIT VERBRAUCHSGEBÜHREN 
15.05.2024 FÄLLIGKEIT GRUND- UND GEWERBESTEUERN 
15.05.2024 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 
22.05.2024 LEERUNG DER PAPIERTONNE 
23.05.2024 RUCKSACKWANDERUNG - FFB 
24.05.2024 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 
13.06.2024 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 
15.06.2024 SOMMERFEST MIT EINWEIHUNG – KITA URSPRINGEN 

 



GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
 
Aus der Sitzung vom 14.03.2024 
 
TOP  1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
TOP  1.1 Klärschlammentsorgung - Information über die Rechnung der Fa. FWE 

 
Der Gemeinderat wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 15.02.2024 über die Einzelheiten der  
Klärschlammentsorgung informiert. Die Menge wurde vorab abgeschätzt. Hier wurden auf Grund der  
vergangenen Jahre mit 400 m³ gerechnet. 
Anhand der Rechnung ist dann eine tatsächliche Menge von 588 m³ entsorgt worden. Es ergab sich eine  
Massenmehrung von 188 m³. 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10.339,20 € brutto. Anstatt der geschätzten Kosten von 7.699,30 € brutto. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Rechnung der Fa. FWE GmbH & Co. KG Bodenheim aus Boden-
heim vom 31.12.2023 und genehmigt diese. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.2 Erweiterung und Teilsanierung KiTa (Bestandsgebäude) –  
Information über das 10. Nachtragsangebot für das Gewerk Elektro 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 11.01.2024 wurde im Gemeinderat die Freigabe zum 10. Nach-
tragsangebot der Firma Behringer für das Gewerk Elektro mit einem Volumen von 1.975,16 € brutto  
beschlossen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.3 Abbruch der Anwesen Judengasse 6 und 7 –  
Information Nachtrag Entsorgung KMF-haltiges Material 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 15.02.2024 informierte der Bürgermeister den Gemeinderat, dass 
beim Abbruch der beiden Häuser Judengasse 6 und 7 in einem nicht zugänglichen Spitzboden KMF-haltiges 
(Künstliches Mineralfaserhaltiges Dämmmaterial) Material gefunden wurde, das gesondert entsorgt werden 
muss, dafür entstehen Kosten in Höhe von 2.315,-- € brutto. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  2 KiTa - Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der  
Elternbeiträge ab Kiga-Jahr 2024/25 

 
Wie in der Gemeinderatssitzung vom 15.02.24 vorgeschlagen, werden dem Gemeinderat vom SG Kita der VG 
Marktheidenfeld zwei Gebührenvarianten vorgestellt und die Mehreinnahmen gegenübergestellt. 
 
Die Gebührenvarianten mit 5 € pro Jahr und mit 7,50 € pro Jahr für die nächsten 4 Jahre werden dem Ge-
meinderat vorgestellt (weitere pdf-Anlagen im Ratsinformationssystem). 
 
 
 
 
 
 



 
Eine Gegenüberstellung der fiktiv angenommenen Elternbeiträge zeigt die evtl. Mehreinnahmen: 

KIGA-Jahr 

bei bisheriger 
Gebühren-
fortführung 

(+2,5) 

bei 5 €/Monat  
insgesamt 

jahrl. Erhöhung 
Mehreinnahmen 

bei 7,5 €/Monat 
insgesamt 

 jährl. Erhöhung 
Mehreinnahmen 

2024/25 93.037,50 € 93.955,00 € 917,50 € 96.652,50 € 3.615,00 € 
2025/26 94.845,00 € 97.540,00 € 2.695,00 € 102.075,00 € 7.230,00 € 
2024/26 96.652,50 € 101.125,00 € 4.472,50 € 107.497,50 € 10.845,00 € 
2025/27 98.460,00 € 104.710,00 € 6.250,00 € 112.920,00 € 14.460,00 € 

 
 
Die Vergleichsberechnung wurde anhand der derzeitigen Buchungszeiten der Eltern erstellt. Bürgermeister 
Volker Hemrich gibt zu bedenken, falls die Eltern aufgrund der Erhöhung weniger buchen, dann können  
Förderungen, je nachdem welche Kategorie für welches Kind betreffend, wegfallen, die wesentlich höher als 
die geplante Gebührenerhöhung sind. 
 
Im Gemeinderat wird diskutiert. Verschiedene Gemeinderäte legen ihre Meinungen offen dar. Eine Erhöhung 
von 5,-- €/Monat wird von einigen Gemeinderäten befürwortet allerdings sollte in 2 Jahren neu kalkuliert wer-
den um zu sehen, wie sich dann das Defizit bezüglich Inflation, Lohn-/Gehaltserhöhungen usw. auswirkt.  
Andere Gemeinderäte sprechen sich aufgrund des hohen Defizites für eine Erhöhung um 7,50 €/Monat aus. 
Zum einen sind die Kassen der Gemeinde leer und die Eltern bekommen für Ihr Geld einen neuen, schönen 
Kindergarten. Bei einem staatlichen Zuschuss von derzeit 100,-- € für Kinder von 3 - 6Jahren zahlen die Eltern 
eigentlich weniger als Eltern vor 20 Jahren für den Kindergarten gezahlt haben. Deshalb sollte auch hier aus-
gelotet werden, wie sich die Erhöhung auf das Defizit in zwei Jahren ausgewirkt hat. Über das Defizit wird  
Diskutiert. Um das Defizit komplett zu decken, müssten die Elternbeiträge verdreifacht werden. Eine derartige 
Erhöhung steht nicht zur Diskussion. Der Gemeinderat ist sich einig, dass der Kiga kein Wirtschaftsunterneh-
men ist. Nachdem keine einheitliche Tendenz erkennbar ist, lässt Bürgermeister Volker Hemrich über die  
2 Varianten Erhöhung 5,-- /Monat und Erhöhung 7,50 €/Monat abstimmen. Einig ist sich der Gemeinderat, 
dass in 2 Jahren also 2025/26, in Febr./März 2026 erneut im Gemeinderat die Zahlen für den Kindergarten 
von der VG dargelegt werden sollen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat legt die Elternbeiträge für die nächsten 2 Jahre fest. Eine Erhöhung pro Jahr um  
5,-- €/monatlich wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja 5 Nein 6   Anwesend 11 Persönlich beteiligt 0 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat legt die Elternbeiträge für die nächsten 2 Jahre fest. Eine Erhöhung pro Jahr um  
7,50 €/monatlich wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 6  Nein 5  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Nein“. 
 
 

TOP  3 
Erneute Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag zum Umbau 
und energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses; Bauort: Fl. Nr. 385 
und 386, Billingshäuser Str. 7, Gemarkung Urspringen 

 
Der o. g. Bauantrag wurde bereits in der Sitzung vom 12.10.2023 behandelt. Hierbei wurde das gemeindliche 
Einvernehmen nicht erteilt. 
Das Landratsamt hat nun das Vorhaben geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass es genehmigungsfähig ist 
und das gemeindliche Einvernehmen zu Unrecht verweigert wurde. 
Es wird der Gemeinde nun, vor Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens, nochmal die Möglichkeit  
gegeben, über den Vorgang zu beraten. Folgendes wurde vom LRA mitgeteilt: 
 
 
 



 
„… 
nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31, 33 
bis 35 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde entschieden. Das gemeindliche Einvernehmen ist grundsätzlich zu erteilen, wenn das Vorhaben 
bauplanungsrechtlich zulässig ist. 
Mit Beschluss vom 12.10.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Urspringen das gemeindliche Einverneh-
men zum o.g. Bauantrag versagt. 
Als Grund wurde angegeben, dass nicht ausreichend Stellplätze für die Nutzungsänderung geschaffen wer-
den. Die Bestandsgaragen im Untergeschoss des Gebäudes werden als nicht ausreichend dimensioniert an-
gesehen. Als weiterer Grund wurde die Gebäudedämmung angesprochen, welche zwar nicht aus den Planun-
terlagen ersichtlich war, jedoch voraussichtlich 
aufgrund des Gebäudestandortes auf öffentlichen Grund ragen würde und somit in den öffentlichen Verkehrs-
raum. 
Das Einvernehmen der Gemeinde darf nach § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB nur aus den sich aus 
den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden Gründen versagt werden. Nach § 36 Abs. 2 
Satz 3 BauGB i. V. m. Art. 67 Abs. 1 BayBO ist das gemeindliche Einvernehmen durch die Bauaufsichtsbe-
hörde zu ersetzen, wenn dieses rechtswidrig versagt wurde. 
Inzwischen wurde der Bauantrag durch die Untere Bauaufsichtsbehörde geprüft. 
Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
Das o.g. Baugrundstück befindet sich im Innenbereich nach § 34 BauGB. Es fügt sich nach der Art und dem 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung ein. Das Bestandsgebäude wird innen zu 5 Wohneinheiten umgebaut, außen erfolgt eine Ge-
bäudedämmung mit entsprechender Oberflächenbehandlung. 
Das Gebäude war bisher als Gastwirtschaft mit Saalbau sowie mit 3 Wohneinheiten genehmigt. 
Die Nachweise wurden der Unteren Bauaufsicht vorgelegt. In den Unterlagen ist die 3. Wohnung aus den 
Grundrissplänen als Bestand ersichtlich, jedoch fehlt die Nutzungsangabe der Räumlichkeiten. 
Grundsätzlich sind Stellplätze und zwar so viele herzustellen und der Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen, als solche durch die Änderung oder Nutzungsänderung der Anlage erforderlich 
werden. Der durch eine Nutzungsänderung verursachte Mehrbedarf wird durch einen rechnerischen Vergleich 
zwischen dem Stellplatzbedarf der geänderten Anlage und des genehmigten Altbestands ermittelt. Dabei ist 
auch im Hinblick auf den Altbestand rechnerisch auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Antrag auf Nutzungsänderung VGH München, Urt. v. 26.05.2020 – 9 B 17.710; VG München Urt. v. 11.4.2016 
– M 8 K 15.597; VG Regensburg Urt. v. 23.4.2009 – RO 7 K 08.1875; VG Gelsenkirchen Urt. v. 24. 3. 2004 – 
10 K 2432/02, NWVBl. 2004, 323)., bzw. der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. VGH München, Urt. v. 
2.5.2018 – 2 B 18.458 – juris Rn. 24; VG München, Urt. v. 1.5.2018 – M 8 K 16.2312 – juris) abzustellen. Zu 
rechnen ist demnach mit den erforderlichen Stellplätzen für die Altanlage und die geänderte Gesamtanlage 
jeweils nach aktuellem Stellplatzschlüssel. Die Differenz ergibt 
den zusätzlichen, von der Nutzungsänderung verursachten Bedarf. Somit sind für den Bestand 
alleine für die Gaststätte mit 150 m² Fläche 15 Stellplätze als Bestand anzunehmen. Für die 
Errichtung der neuen und Ertüchtigung der Bestandswohnungen auf insgesamt 5 Wohneinheiten (3 Be-
stand/2Neu) müssten 2 Stellplätze geschaffen werden. Alleine durch die Betrachtung 
der anzunehmenden Stellplätze für die Gastwirtschaft wird ersichtlich, dass das beantragte 
Vorhaben keinen Mehrbedarf an Stellplätzen auslöst und somit auch keine Stellplätze nachzuweisen sind. Die 
Schaffung der 2 weiteren Stellplätze auf dem Baugrundstück ist somit keine Verpflichtung. Die Stellplatzsat-
zung ist demnach entsprechend eingehalten. 
Somit wurde das gemeindliche Einvernehmen rechtswidrig versagt. Der Bauherr hat einen 
Rechtsanspruch auf Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens. 
Wir beabsichtigen deshalb, das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen. Wir geben Ihnen bis spätestens 
15.04.2024 die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Anhörung zur geplanten Ersetzung zu äußern und ggf. 
nochmals über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu entscheiden. 
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit (z.B. 
Abstandsflächenrecht, Barrierefreiheit oder Brandschutzvorschriften) sowie privatrechtliche 
Belange des Vorhabens für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nicht von Belang sind. 
…“ 
 
Diese Aussagen des LRA decken sich größtenteils mit der von der Verwaltung getätigten Stellungnahme zu 
dem Bauvorhaben. 
Einen Unterschied gibt es bez. der notwendigen Stellplätze. 
Gemäß Stellplatzverordnung der Gemeinde sind für 5 Wohneinheiten auch 5 Stellplätze zu errichten. Dies ent-
spricht auch der Mindestvorgabe der GaStellV, Anlage 1.Die 3 Garagen im Bauantrag sind nicht nutzbar. 
 



 
Desweiteren werden 3 Stellplätze auf öffentlichen Grund, auf der Straße nachgewiesen. Stellplätze müssen 
auf dem Baugrundstück oder dinglich gesichert auf Grundstücken in der Nähe nachgewiesen werden. 
Nach Ansicht der Verwaltung löst das Bauvorhaben mindestens diesen Stellplatzbedarf aus. Die Meinung des 
LRA wird nicht geteilt. 
 
Durch die fehlende Lösung der Stellplatzproblematik fügt sich das Vorhaben auch nicht in die Eigenart der  
näheren Umgebung ein und ist somit hinsichtlich der Stellplatzsatzung wie auch im Hinblick auf § 34 Abs. 1 
BauGB bauplanungsrechtlich unzulässig. 
 
Von Seiten des LRA wurde zugesichert, bez. der angedachten Wärmedämmung einen entsprechenden Hin-
weis in den Genehmigungsbescheid mit aufzunehmen (dies ist jedoch nicht Umfang des Beschlusses zum 
Bauantrag, sondern im Rahmen BGB und BayStrWG zu regeln). 
 
Dem Gemeinderat lagen über das Ratsinformationssystem auch alte Unterlagen und Pläne vor. Dem  
Gemeinderat stellt sich heute die Frage, wie damals im Zuge der Genehmigung 20 Parkplätze entlang der  
Billingshäuser Straße auf Gemeindegrund erstellt werden durften bzw. konnten. Ein entsprechender Vertrag 
oder eine schriftliche Vereinbarung diesbezüglich wurde nicht gefunden. Diese 20 schräg eingezeichneten 
Parkplätze sind nicht mit der Flur-Nr. des Bauortes 385 und 386 gekoppelt. Außerdem sind die in dem jetzigen 
Bauplan deklarierten Garagen damals nicht als Garage angegeben worden, sondern als Lagerraum, Holzhalle 
usw. Im jetzigen Bauplan werden diese 3 Räume als Garagen aufgeführt und auf der Billingshäuser Straße 
hat man auch einfach 3 Parkplätze eingezeichnet. Gemäß Landratsamt haben die damals eingezeichneten 20 
Parkplätze Bestandsschutz und deshalb müsse der Bauherr keine erneuten Parkplätze nachweisen.  
 
In der letzten Jagdversammlung wurde bereits über die Parkplatzsituation in der Billingshäuser Straße  
diskutiert und der Bauernverband will hier einen Antrag einreichen.  
 
Der Bauantrag wurde in der letzten Sitzung abgelehnt, weil für die 5 Wohneinheiten keine Stellplätze gemäß 
Stellplatzsatzung eingezeichnet war. Hier können nicht einfach auf der Straße Stellplätze eingezeichnet  
werden. Hier muss der Bauherr dann erstmal vertraglich nachweisen, dass er das Recht auf Stellplätze auf 
Gemeindegrund hat.  
 
20.00 Uhr Gemeinderat Jochen Vogel nimmt an der Sitzung teil. 
 
Das Landratsamt ist Genehmigungsbehörde. Die damals nachgewiesenen 20 Parkplätze gibt es nicht mehr 
und durch den Bachlauf können auch keine geschaffen werden. Herr Endres vom Landratsamt sollte zu einem 
Vor-Ort-Termin eingeladen werden damit er sich ein Bild von der Situation dort machen kann. 
 
Den Gemeindevertretern ist kein bestehender Vertrag bekannt, dass die Gemeinde Grund und Boden für 
Stellplätze in diesem Bereich zur Verfügung stellt. Der Bauherr wird aufgefordert darzulegen, auf welcher Flur-
Nr. und wo die Stellplätze sein sollen. Außerdem möchte die Gemeinde wissen, wo die Stellplätze von damals 
dinglich gesichert sind. Die 20 Parkplätze von damals wurden für einen Gaststättenbetrieb beantragt, nicht für 
Wohnungen.  
 
Außerdem wurde bei der Besprechung zum Feuerwehrbedarfsplan darauf hingewiesen, dass es hier bei ei-
nem Mehrfamilienwohnhaus Bedenken beim Brandschutz des Gebäudes gibt. Aus Sicht des Gemeinderates 
sollte hier unbedingt vom Bauherrn auch der erforderliche 2. Rettungsweg dargelegt werden.  
 
Der Gemeinderat diskutiert und weist das Landratsamt auf folgendes hin: 
 

 Die Gemeinde Urspringen fordert den Bauwerber zur Vorlage der Brandschutzvorschriften bzgl. Auf-
zeichnung des erforderlichen 2. Rettungsweges aufgrund der Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses 
auf. 

 Weiterhin hat die Gemeinde keine Unterlagen, wo die damals (20) angeblich genehmigten Stellplätze 
dinglich/vertraglich, zwischen dem damaligen Bauherrn und der Gemeinde gesichert wurden. Die Ge-
meinde fordert den Bauwerber auf den Nachweis der dinglichen Sicherung für die damals genehmigten 
20 Stellplätze vorzulegen. 

 Die Gemeinde Urspringen lädt die bauamtliche Genehmigungsbehörde zu einem Vor-Ort-Termin ein, 
um sich die Sachlage anzuschauen. 

 
 



 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zum Umbau und energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses 
Bauort: Fl. Nr. 385 und 386, Billingshäuser Str. 7, Gemarkung Urspringen werden keine Einwendungen  
vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
(Das Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens stellt keine Billigung nach Art. 46a AGBGB dar!  
Hierfür ist ein separater Antrag zu stellen). 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 0  Nein 12  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Nein“. 
 
 

TOP  4 Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates 

 
Am 29. Dezember 2023 wurde die Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung veröffentlicht. 
Die Änderungsverordnung passt die bisherige Bekanntmachungsverordnung des StMI an Art. 17 Abs. 3 des 
Bayerischen Digitalgesetzes und die letzten Änderungen des Art. 26 der Gemeindeordnung an, die auch aus-
schließlich digitale Bekanntmachungen gemeindlicher Satzungen gesetzlich zugelassen haben. 
 
Dies soll nun – auch im Hinblick auf die zu tätigenden Bekanntmachungen im Zuge der am 9. Juni 2024 statt-
findenden Europawahl – für alle Gemeinden der VGem Marktheidenfeld umgesetzt werden. Der Sachverhalt 
wurde am 19.02.2024 in der Gemeinschaftsversammlung in Hafenlohr vorberaten. 
 
Dabei soll an der bisherigen Verfahrensweise, dass Satzungen per Niederlegung öffentlich bekannt gemacht 
werden, festgehalten werden, da die Gemeinden über kein Amtsblatt im eigentlichen Sinne verfügen. 
 
Im Gegensatz zu bisher muss aber die Bekanntgabe der Niederlegung selbst nicht mehr an der Anschlagtafel 
der Gemeinde erfolgen, sondern auf der Homepage der Gemeinde. Hierzu ist § 33 der Geschäftsordnung für 
den Gemeinderat der Gemeinde Urspringen zu ändern. 
 
Aktuelle Fassung: 
 

§ 33 Art der Bekanntmachung 
 

(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der Verwaltung der 
Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung durch Anschlag an den Gemeindeta-
feln bekanntgegeben wird. Der Anschlag wird an den Gemeindetafeln erst angebracht, wenn die Satzung oder 
Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist. Er wird an allen Gemeindetafeln angebracht und frühestens 
nach 14 Tagen wieder abgenommen. Es wird schriftlich festgehalten, wann der Anschlag angebracht und 
wann er wieder abgenommen wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 
 
(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere in Art. 26 Abs. 
2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hin-
gewiesen. 
 
(3) Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln: 
1. Gemeindetafel am Rathaus, Kirchstraße 7 
2. Gemeindetafel am Dorfplatz, Hauptstraße neben Hs.Nr. 16 
3. Gemeindetafel an der Bushaltestelle Rodener Straße, neben Hs. Nr. 4 
 
 
Zukünftige Fassung: 
 

§ 33 Art der Bekanntmachung 
 

(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der Verwaltung der 
Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung durch Veröffentlichung auf der 
Homepage der Gemeinde Urspringen bekanntgegeben wird. Die Veröffentlichung auf der Homepage erfolgt 
erst, wenn die Satzung oder Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist. Die Bekanntgabe der Niederle-
gung auf der Homepage wird frühestens nach 14 Tagen wieder entfernt. Es wird schriftlich festgehalten, wann 
die Niederlegung bekannt gegeben wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 



 
(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere in Art. 26 Abs. 
2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf auf der Homepage der Gemeinde Urspringen 
verwiesen. 
 
(3) Die Gemeinde unterhält folgende Homepage: https://www.urspringen.de 
 
Auszug Gesetzesgrundlage: 
 

Bayerische Verordnung zur Ausführung kommunalrechtlicher Vorschriften 
 

§ 1 Bestimmung der Art der amtlichen Bekanntmachung 
 
(3) Gemeinden, die ihre Satzungen nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 GO durch Niederlegung bekanntma-
chen, geben, […] die Niederlegung 

1. auf einer in der Geschäftsordnung oder durch Beschluss des Gemeinderates 
 vorherbestimmten öffentlich zugänglichen Internetseite der Gemeinde […] bekannt. 

 
Die Niederlegung muss vor ihrer Bekanntgabe erfolgt sein und soll über einen Zeitraum von 14 Tagen bekannt 
gegeben werden. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass auf der Homepage ist die Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
bereits angelegt. In der Gemeinde Urspringen werden wir zusätzlich für die Bürger ohne Internet die amtlichen 
Bekanntmachungen noch an den drei Aushängen anschlagen. Durch die Koppelung mit der HeimatApp wer-
den die Bekanntmachungen dann auch über die App einsehbar sein. Das bedeutet durch die Satzungsände-
rung müssen amtliche Bekanntmachungen auf der Homepage und können im Aushang bekannt gemacht  
werden.  
 
Ein Mitglied des Gemeinderates möchte, dass es weiterhin auch in der Verordnung festlegt ist, dass der Aus-
hang gemacht werden muss. Im Gemeinderat wird darüber diskutiert, dies ist allerdings rechtlich nicht  
möglich.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass in der Gemeinde Urspringen trotzdem weiterhin die amtlichen  
Bekanntmachungen an den drei Aushängen und im Mitteilungsblatt veröffentlichen werden. 
 
Beschluss: 
Auf Grund der geänderten gesetzlichen Möglichkeiten zu digitalen öffentlichen Bekanntmachungen von Sat-
zungen und Verordnungen der Gemeinde wird § 33 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Ge-
meinde Urspringen wie folgt geändert. 
 

§ 33 Art der Bekanntmachung 
 

(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der Verwaltung der 
Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung durch Veröffentlichung auf der 
Homepage der Gemeinde Urspringen bekanntgegeben wird. Die Veröffentlichung auf der Homepage erfolgt 
erst, wenn die Satzung oder Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist. Die Bekanntgabe der Niederle-
gung auf der Homepage wird frühestens nach 14 Tagen wieder entfernt. Es wird schriftlich festgehalten, wann 
die Niederlegung bekannt gegeben wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 
 
(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere in Art. 26 Abs. 
2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf auf der Homepage der Gemeinde Urspringen 
verwiesen. 
 
(3) Die Gemeinde unterhält folgende Homepage: https://www.urspringen.de 
 
Die Änderung tritt zum 01.04.2024 in Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 1  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Nein“. 
 
 



 
TOP  5 Informationen vom Bürgermeister - öffentlich - 

 
TOP  5.1 Erweiterung und Teilsanierung Kiga Urspringen - Sachstandsbericht 

 
 Aufnahme der kompletten Restarbeiten in beiden Bauabschnitten 
 Seit Montag 11.03.2024 haben die Arbeiten der Außenanlagen im Bereich des Bestandsgebäudes be-

gonnen 
 Baustellen-Jour-Fix-Termine werden nur noch nach Bedarf vereinbart 

 
 

TOP  5.2 Dorferneuerung Urspringen TG 2 - Sachstand über die Neugestaltung  
Kronengasse, Steinfelder Straße, Ecke Hellstraße 

 
Kronengasse: 

 Mauerabdeckung mittels Abdeckplatte (ca 3 m) fehlen noch 
 Parkplätze sind gekennzeichnet 
 Pflasterfläche muss teilweise noch nachgekehrt werden 
 Nachbesserungen an den Gebäuden 
 Restliche Pflanzarbeiten 

 
Steinfelder Straße/Hellstraße 

 Kreuzigungsgruppe wurde in der KW 10 wieder aufgestellt 
 Restliche Arbeiten (Pflasterstreifen) im Bereich des Bildstocks und Pflanzen fehlen noch 
 Kleiner Nachbesserungsarbeiten 

 
 

TOP  5.3 Kanalbaumaßnahme und Ausbau der Billingshäuser Straße, Gartenstraße 
und Castellstraße - Sachstandsbericht 

 
Abfuhr des restlich gelagerten Bodenmaterial zwischen „alten“ und „neuem“ Sportplatz wurde in dieser Woche 
(KW11) erledigt. Die Fläche wird einplaniert und angesät. Die Schotterfläche entlang der Straße für Parkplätze 
wird jetzt in Absprache mit dem TSV wiederhergestellt. Die beiden Bügel an der Straßenbeleuchtung vor dem 
Sportheim muss von der Firma Zöller-Bau durch zwei neue ersetzt werden.  
 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt, ob hier statt Gras eine Blumenwiese angesät werden könnte.  
Bürgermeister Volker Hemrich wird das abklären. 
 
 
TOP  5.4 Straßenbeleuchtung Rodener Straße - Überhangleuchte 

 
Es fand ein Termin mit dem Bayernwerk statt. Die Gemeinde bekommt ein Angebot über eine Leuchte mit  
Alumast plus LED-Kopf zugeschickt. 
 
 
TOP  5.5 Abbruch der Anwesen Judengasse 6 und 7 - Sachstandsbericht 

 
Die Deklarationsanalytik liegt vor. Das Material wird vom 20.03. – 30.04.2024 abgefahren. In diesem Zeitraum 
wird auf der Hauptstraße wieder Halteverbot eingerichtet, damit die Fahrzeuge ein- und ausfahren können. 
Außerdem wird noch ein Termin mit dem Statiker notwendig, zwecks Ausführung der Unterfangung der  
Nebengebäude. 
 
 
TOP  5.6 Sanierung VG-Gebäude - Sachstand 

 
Der Abbruch des VG-Gebäudes ist in vollem Gange. Die Ausstattungsgegenstände wie Handtuchspender etc. 
der Toiletten wurden in den VG-Gemeinden „upcycelt“. 
 
 
 



 
 
Folgende Arbeiten sind schon vergeben: 

 Erdung/Blitzschutz 
 Aufzuganlage 
 Gerüstbau 
 Holzbau und Fassadenarbeiten 
 Abbau- und Umbau Klimagerät für EDV 
 Baustrom/Strom Rohbau 
 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 
 Fenster 

 
Nach dem jetzigen Stand befinden sich die Kosten insgesamt ca. 278.000,-- € unter der Kostenberechnung. 
 
Ein Mitglied des Gemeinderates gibt allerdings zu bedenken, dass einige Angebote allerdings höher sind als 
vorgesehen. 
 
 
TOP  5.7 Generalsanierung Mittelschule Marktheidenfeld - Sachstand 

 
Prognose der Baukosten wurde auf 30 Millionen Euro festgelegt. 45 % der Baukosten sind vergeben. Hier liegt 
man bereits 1,2 Millionen über der Kostenberechnung. 
 
 
TOP  5.8 Bildstock unterhalb vom Kindergarten 

 
Der Bildstock soll am 16.03.2024 wieder aufgestellt werden. 
 
 
TOP  5.9 Baugebiet An der Stocke II/Muttertal III - Sachstand 

 
Aushang d. h. Beteiligung der Öffentlichkeit vom 18.03. - 18.04.2024 
Zeitgleich werden die Träger öffentlicher Belange angeschrieben mit der Bitte um Stellungnahme. 
 
 
TOP  5.10 Bürgerversammlung 2024 

 
Die Bürgerversammlung für das Jahr 2024 ist geplant im Mai/Juni. Der genaue Termin wird rechtzeitig  
bekannt gegeben. 
 
 
TOP  5.11 Nächste Gemeinderatsitzung 

 
Die nächste Gemeinderatsitzung ist für Dienstag, 26.03. oder Donnerstag 28.03.2024 geplant. 
 
 
TOP  6 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
TOP  6.1 Homepage 

 
Gemeinderat Andreas Wolf hat festgestellt, dass auf der Homepage noch alte Dokumente usw. bezüglich 
Dorfladen eingestellt sind. Diese sollten doch entfernt werden. 
 
Der zuständige Mitarbeiter wird diesbezüglich benachrichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOP  6.2 Häfner- und Raiffeisenstraße - 30er Zone 

 
Gemeinderat Jochen Vogel fragt ob es möglich wäre in der Häfnerstraße und auch Raiffeisenstraße auf dem 
Asphalt den Hinweis „30 km/h“ aufzubringen. Die Schilder werden einfach übersehen und die Geschwindig-
keitskontrolle am Vormittag von 10.30 - 12.00 Uhr ist nicht wirklich förderlich, dass der Verkehr 30 km/h fährt. 
Eventuell wäre es auch hilfreich, wenn ein Verkehrsmessgerät dort aufgestellt werden könnte. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass in der Häfnerstraße bereits auf der Straße die 30 km/h aufgebracht 
sind. Er wollte evtl. ein transportables einfaches Verkehrsmessgerät anschaffen, das dann immer wieder  
verstellt und auch an anderen Stellen aufgestellt werden kann. 
 
 
TOP  7 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.02.2024 

 
Die Niederschrift wurde den Gemeinderatsmitgliedern ausgehändigt. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift wird ohne Einwände genehmigt 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 10  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 2   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
Gemeinderäte Egon Sendelbach und Christian Rauch enthalten sich der Abstimmung, da sie an der  
Sitzung nicht teilgenommen haben. 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinderatssitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang an den  
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus, am Dorfplatz und an der Bushaltestelle, in der Tages-
presse sowie auf der Homepage der Gemeinde Urspringen bekannt gemacht. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere Gemeinde am 
 

Freitag, 10.05.2024 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für unsere Gemeinde am 
 

Mittwoch, 22.05.2024 
statt. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im Amtsgebäude 
der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und Beratungstermine an. 
 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-106 und unter 
Angabe der Rentenversicherungsnummer vereinbart werden. 
 
Zur Beratung sind Ausweispapiere mitzubringen. 
 
 



 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
21. Kalenderwoche 2024. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis spätestens Mittwoch, 15.05.2024 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes Main-Spessart 
 
Der nächste Bauamtssprechtag des Landratsamtes Main-Spessart findet am  
 

Donnerstag, 13.06.2024 
in der Zeit von 09.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft statt. 
 
Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt - parallel zu der o. a. Sprechzeit - auch eine Beratung  
durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater des Landkreises.  
Kontakt: Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de, Tel.: 09353/793 1725. 
 
 
 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.05.2024 sind die Abschläge für die Wasser- und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein Abbuchungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag zum  
Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf ein Konto der Gemeinde Urspringen zu überweisen. 
 
 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15. Mai 2024 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Urspringen: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
IBAN: DE53 7906 9150 0007 1205 67; BIC: GENODEF1GEM 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE09 7905 0000 0240 2502 58; BIC: BYLADEM1SWU 
 

 
 

Die Gemeinde Urspringen teilt mit, dass seit 
 

Samstag, 30. März 2024 
 

die Erdaushub- und Bauschuttdeponie sowie  
die Grüngutsammelstelle 

wieder geöffnet ist. 
 

Ab sofort jeden Samstag von 12.00-13.00 Uhr 
 



 
 

Urspringer Bürger, 
die Anregungen, Wünsche oder Fragen 
für die im Mai/Juni 2024 stattfindende 

 
Bürgerversammlung 

 
haben, 

werden gebeten, diese bitte vorab 
per E-Mail an info@urspringen.de 

oder 
schriftlich im Rathaus einzureichen. 

 
Volker Hemrich 

1. Bürgermeister 
 
 
 
Die Gemeinde Urspringen verkauft: 
 
11 Stück Raster Pendelleuchte direkt/indirekt strahlend mit Abhängezubehör,  
               Bestückung 1x58 Watt Leuchtstoffröhre konventionelles Vorschaltgerät  
               (Einsatz von LED Röhren möglich) 
 
Zum Preis von je 5, -- €/Stück 
 
2 Stück Raster Pendelleuchte direkt/indirekt strahlend mit Abhängezubehör,  

Bestückung 2x58 Watt (als Doppelleuchte) Leuchtstoffröhre Konventionelles        
Vorschaltgerät   (Einsatz von LED Röhren möglich) 

 
Zum Preis von je 10,-- €/Stück 
 
Die Leuchten können im Bauhof besichtigt werden und es wird keine Gewähr und Gewährleistung  
übernommen. Interessenten können sich direkt an die Bauhofmitarbeiter wenden.  
 
 
 
 
 
Die Gemeinde sucht für den Dorfplatz einen  
Weihnachtsbaum.  
 
Bitte beim Bürgermeister (0151-158 43 156)  
oder im Rathaus (info@urspringen.de, 09396/385)  
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wahlhelfer/innen für die Europawahl 

am 09.06.2024 gesucht! 
 
 
 
Wie bekannt, findet am Sonntag, 09.06.2024 die Europawahl statt. 
 
Zur ordnungsgemäßen Besetzung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände benötigt die Ge-
meinde Urspringen wieder eine Vielzahl ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bereit 
sind, an dem Wahlsonntag zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen bzw. ab 15.00 Uhr 
in den Briefwahlvorständen Dienst zu tun und im Anschluss noch bei den Auszählarbeiten mitzuhel-
fen. 
 
Voraussetzung für eine Berufung in einen (Brief-) Wahlvorstand ist das Vorliegen der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Europawahl. 
 
Somit können alle in der jeweiligen Gemeinde Wahlberechtigten ab dem  
18. Lebensjahr zum (Brief-)Wahlhelfer/in berufen werden. 
 
Wenn Sie interessiert sind, diesen wichtigen Dienst an unserer Demokratie 
wahrzunehmen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bis spätestens zum 
30.04.2024 bei der Gemeinde Urspringen melden. 
 
Wir bitten Sie, uns Ihre Kontaktdaten per E-Mail zukommen zu lassen und stehen Ihnen für Rückfra-
gen natürlich gerne zur Verfügung. 
Ansprechpartner in der Gemeinde Urspringen ist: 
1.Bürgermeister Volker Hemrich, Tel. 09396/385, E-Mail: info@urspringen.de 
 
Das Ehrenamt als Wahlhelfer/in wird mit einem Erfrischungsgeld vergütet. 
Für Ihre Mithilfe bedanke ich mich schon einmal im Voraus! 
 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SONSTIGE INFORMATIONEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo vom Würzburg Triathlon!  Am Sonntag, den 16.06.2024 ϐindet unser Jubiläum 15 Jahre Würzburg Triathlon am  Erlabrunner See statt.  Nach dem Schwimmen fahren unsere Athleten*innen mit dem Rad durch den  Landkreis MSP und kommen dabei auch durch die Ortschaft Urspringen. Die FFW Urspringen sichert an den entsprechenden Kreuzungen.  Wir bitten um ihre Geduld, wenn es dort zu kurzen Wartezeiten kommen sollte.  Der Wettkampf dauert von 9.00 bis max. 14.00 Uhr. 
 
 
Ferien- und Freizeitpass der Kommunalen Jugendarbeit 
 
Die neue Ausgabe des Ferien- und Freizeitpasses der Kommunalen Jugendarbeit Main-Spessart ist ab sofort 
erhältlich.  
 
Für nur 6 € ist das beliebte Heft erhältlich, das Preisermäßigungen in zahlreichen Freizeiteinrichtungen wie 
Schwimmbädern, Museen, Minigolfanlagen und Kletterparks bietet. 
 
Wie gewohnt stehen auch in diesem Jahr wieder zusätzlich zur Gültigkeit in den Ferien viele Rabatte während 
der gesamten Saison zur Verfügung.  
 
Der Pass bietet neben Vergünstigungen auch Anregungen, wie Eltern den Urlaub und die Freizeit mit Ihren 
Kindern in der Region ansprechend und abwechslungsreich gestalten können. 
 
 
Der Verkauf des Ferienpasses erfolgt in den Filialen der Raiffeisenbanken, in der Außenstelle des Landratsamts 
bei der Kommunalen Jugendarbeit sowie ONLINE unter www.main-spessart.de/ferienpass. 
 
 



 
Vogelkartierung im Landkreis Main-Spessart 
 
Im Auftrag der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Main-Spessart findet in den Zeiträumen  
1. April bis 31. August 2024 und 1. April bis 31. August 2025 eine systematische Vogelkartierung statt.  
Kartiert wird der vom Aussterben bedrohte Wendehals, eine Spechtart, die in reich strukturierten Landschaften 
vorkommt. In Unterfranken nimmt diese Art bevorzugt Streuobstbestände als auch Weinberge mit Feldgehöl-
zen an. Der Wendehals ist eine gute Schirmart, um die Arten- und Strukturvielfalt der Landschaft zu erfassen. 
Aus der Kartierung sollen Maßnahmenempfehlungen zum Erhalt dieser wertvollen Art abgeleitet werden. 
Die Kartierung findet vorwiegend in Streuobstbeständen und im Offenland folgender Gemeinden statt: 
2024:  Arnstein, Birkenfeld, Eußenheim, Gössenheim, Himmelstadt, Karlstadt, Karsbach, Markt Retzbach, 
Retzstadt, Thüngen, Zellingen 
2025: Frammersbach, Gemünden, Gräfendorf, Karlstadt, Kreuzwertheim, Lohr am Main, Marktheidenfeld, 
Neustadt am Main, Rieneck, Roden, Steinfeld, Triefenstein, Urspringen 
Die Kartierung wird durch Hartwig Brönner durchgeführt. 
 
Für Rückfragen steht Streuobstberaterin Michelle Horn-Cetinköprülü (Streuobst@Lramsp.de; Tel.: 0 9353 793 
– 1875) von der unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung. 
 
 
 
 
Online-Vortrag: „Die Wärmepumpe im Altbau – so klappt´s“ 
 
Der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises und die Volkshochschule Marktheidenfeld laden ein zum  
Online-Vortrag „Die Wärmepumpe im Altbau – so klappt´s“ am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr.  
Die Teilnahme ist kostenlos.  
Zum Inhalt: Im Neubau ist die Wärmepumpe als Heizung der Wahl nicht mehr wegzudenken. Auf der anderen 
Seite ist bekannt, dass die Wärmepumpe im schlecht gedämmten Altbau an Effizienz verliert und unter Um-
ständen zu viel Strom verbraucht. Doch auch die Hersteller sind an dem Thema dran. Wo liegen aktuell die 
Grenzen des Machbaren und Sinnvollen? Heizungsbaumeister und Wärmepumpenpionier Roman Weimann 
berichtet und steht für Fragen zur Verfügung. 
 
Interessierte können den Teilnahme-Link erhalten über die VHS Marktheidenfeld (Telefon: 09391 503430, E-
Mail: vhs@vhs-marktheidenfeld.de oder online unter www.vhs-marktheidenfeld.de) oder beim Klimaschutzbe-
auftragten des Landkreises, Michael Kohlbrecher (Telefon.: 0 93 53 / 793 – 17 57,  
E-Mail: Klimaschutz@Lramsp.de, oder unter www.main-spessart.de/klimaschutzvortrag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
An die Bürger die im Bereich Kirch-, Mitteldorf-, Schloß-, Franken-, Quellenstraße, 
Schmieds-, Adler- und Judengasse (siehe Lageplan pink gekennzeichnete Straßen) ihr 
Anwesen an die Erdverkabelung angeschlossen haben aber noch einen Dachständer auf 
dem Dach haben: 
 
Die Bayernwerk Netz GmbH beabsichtigt im nächsten Jahr die Dachständer zurückzubauen. 
 
Für Rückfragen und Terminvereinbarungen steht Ihnen telefonisch  
 von Montag – Donnerstag von 7.00 – 16.00 Uhr 
 und Freitag          von 7.00 – 12.00 Uhr 
 
Herr Voronov Dennis, Telefon: 09391/903561, E-Mail:  
                                                                         dennis.voronov.external@bayernwerk.de 
 
 
zur Verfügung. 
 
 







Mittwoch, 01.05.2024 
Beginn ab 10:00 Uhr am Sportgelände 

Auf Ihr Kommen freut sich der TSV Urspringen 

Für Euer leibliches Wohl ist auf der 

ausgeschilderten Rad- und Wanderstrecke 

sowie am Sportheim Bestens gesorgt. 

Am Nachmittag 

Boule-Schnupperkurs 



 

Einladung zur 

 

Jahreshauptversammlung 2024 
 

 

Sonntag, 5. Mai 2024         19.00 Uhr       Musikheim 

  

Tagesordnung 
 

1) Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2) Totengedenken 

3) Jahresrückblick des Schriftführers 

4) Bericht der Jugendleitung 

5) Kassenbericht 

6) Bericht der Kassenprüfer und  

Entlastung der Vorstandschaft 

7) Rückblick des Vorsitzenden 

8) Ausschau des Vorsitzenden 

9) Aussprache zu den Berichten, Anträge und Sonstiges 

 

Alle aktiven und passiven Mitglieder sind dazu recht herzlich eingeladen. 

 

Die Vorstandschaft 



 

 

 

Wie immer gibt es  
Kaffee, Kuchen und Abendessen 

 
 

Über euer Kommen freut sich das Gemeindeteam der Pfarrei 
 

Einladung 

 zum nächsten       
am Dienstag, 

14.05.24  
ab 14 Uhr 

im Urspringer Pfarrheim 
mit Herrn Henry Schwind 

Vertriebsbeauftragter  
beim 

  
Er informiert über Neuerungen, 

beantwortet Fragen 
und  

nimmt Anregungen entgegen. 

 
 Wie immer gibt es  

Kaffee, Kuchen und Abendessen. 





mit Einweihung 

Die ganze Bevölkerung ist 
herzlich eingeladen! 

15.06.2024 

Programm: 
 

• 10:00 Uhr - Einweihungsgottesdienst und 
      anschließende Grußworte 
 

• Ab 12:00 Uhr - Mittagessen 
 

• 13:30 Uhr - Aufführung der 
     Kindergartenkinder 
 

• Ab 14:00 Uhr - Kaffee & Kuchen 
     

• Ab 14:30 Uhr - Eröffnung der Spielstraße 

Highlights: 
 

Tombola - Ballonkünstler - Dart 
Musiker - Eiswagen 
Präsentation mit Rundgang ... 

10:00 - 17:00 Uhr 

Kindertagesstätte 

Löwenzahn 
 

Schulstraße 6 

97857 Urspringen 

Parkmöglichkeiten an der  

Schlossparkhalle 



 

Freut euch auf tolle neue Tonies  

und vorübergehend sogar eine Toniebox zum Ausleihen! 

 

 

Des Weiteren haben wir auch neue Romane  

sowie Bücher für Schüler*innen! 

Das Büchereiteam freut sich auf euren Besuch! 
 

KÖB Urspringen, Kirchstr. 3, 97857 Urspringen 

Homepage: urspringen.koeb-unterfranken.de 

geöffnet Mittwoch von 16:00 – 18:00 Uhr 

http://www.bibkat.de/koeb-urspringen
http://www.bibkat.de/koeb-urspringen
http://www.bibkat.de/koeb-urspringen


Ab 05. Mai 2024 ist die Synagoge 

wieder für Besucher geöffnet.

Offen von Mai bis September

jeden Sonntag von 1500 - 1700 Uhr

Zeugnisse
jüdischen Lebens

Die Synagoge

in Urspringen



 
 

 

 

 

Stellenangebote 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

an der Spessart-Grundschule in Bischbrunn 
 

Der Verein Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. ist, in einer Arbeitsgemeinschaft mit der evangelischen 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Diakonischen Werkes Würzburg e.V., Kooperationspartner von 
offenen und gebundenen Ganztagsschulen und Träger der Mittagsbetreuung an 50 Schulen in 
Unterfranken. 
 
In Kooperation mit der Spessart-Grundschule (www.spessartgrundschule.de) bieten wir eine FSJ-Stelle 
von September 2024 bis einschl. August 2025 an. 
 
 

Die Aufgaben im freiwilligen sozialen Jahr 
Vormittags in der Grundschule: 

• Begleitung/Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht der Jahrgangsstufen 1-4 

• Begleitung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern bei Maßnahmen des individuellen 
Förderns (z. B. Leseförderung) 

• Unterstützung von Schülerprojekten  

• Begleitung bei Aufsichten und Unterrichtsgängen zu außerschulischen Lernorten 

• Einfache Verwaltungsaufgaben 
 

Nachmittags in der offenen Ganztagsschule: 
Ein Teil der Schüler der Grundschule bleibt am Nachmittag in der offenen Ganztagsschule. Hier sind Ihre 
Aufgaben: 

• Teilnahme und Mitarbeit während der gemeinschaftlichen Schulverpflegung 

• Betreuung einer kleinen Gruppe von Schülern während der Lernzeit 

• Anbieten und Durchführen von Freizeitaktivitäten unter Anleitung der pädagogischen Fachkräfte 

• Anleitung zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung 

• Sich selber einbringen mit eigenen Interessen und Fähigkeiten 

• Teilnahme an Ferienprogrammen (4 Wochen) 
  

Wir bieten 
 

• Interne Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Regelmäßige Teambesprechungen  

• Spaß an der gemeinsamen Arbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 

• Ausreichend Zeit für Teambesprechungen sowie Vor- und Nachbereitung 

• Gute Einarbeitung und kollegiale Beratung 

• Professionelle Konzepte und Leistungsbeschreibungen 

• Großzügiges Taschengeld 
 

Die Stelle ist zum 01.09.2024 zu besetzen, senden Sie Ihre Bewerbung an eine der unten 

genannten Adressen, gerne auch per Mail.   
Oder:  
Spessart-Grundschule Bischbrunn 
Kirchstr. 5, 97836 Bischbrunn 
Ansprechpartnerin: Michaela Neiderer 
Tel.: 09394/97040; rektorat@gs-bischbrunn.de 

Geschäftsstelle: EAL e.V. 
Brücknerstr. 20, 97080 Würzburg, Tel.: 0931/359648-0 
Ansprechpartner: Rebekka Kulla 0162 – 633 14 64 

Mail: jobs@ealev.de 

 

http://www.spessartgrundschule.de/
mailto:jobs@ealev.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kommunionkinder 2024 

und Ihre Eltern  

wollen hiermit DANKE sagen 

für die vielen Glückwünsche und Geschenke  

zu unserer 1. heiligen Kommunion,  

die wir am 7. April 2024  

in der Urspringer Pfarrkirche  

empfangen durHen. 

 

Ein herzliches Dankeschön für eine  

schöne Kommunion-Vorbereitungszeit  

sagen wir ganz besonders an  

Herrn Pfarrer Redelberger und Frau HePerich, 

die ganz nach dem MoPo "Du gehst mit"  

mit uns zusammen diesen Weg gegangen sind. 

 

Vielen Dank an ALLE, die diesen Tag zu einem 

unvergesslichen Tag für uns gemacht haben. 

 



   
 

                                                                                                                      
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
wir laden ein zu unseren Gottesdiensten:  
 
Sonntag, 5.05. Rogate   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    

Donnerstag, 9.05. Christi Himmelfahrt   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    

Sonntag, 12.05. Exaudi   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen   

Sonntag, 19.05. Pfingstsonntag   
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, es spielt der Posaunenchor, 
                                          Kirche Billingshausen     

Montag, 20.05. Pfingstmontag   
09.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Communio Sanctorum Leinach   

Sonntag, 26.05. Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen, 
                                          anschl. Kirchenkaffee im Gemeindesaal,  
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Peter Leinach  

Sonntag, 2.06. 1. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen  
 
 

Am Sonntag, 21.04.2024 wurden in Billingshausen konfirmiert: 
Margareta und Maxima Dietrich, Max Haug und Samuel Hummel jeweils aus Leinach,  
Madeleine Loncsek aus Urspringen und Darius Wittmann aus Billingshausen 
Herzliche Glückwünsche und Gottes reichen Segen! 
 

Unsere sonstigen Veranstaltungen: 
Mittwoch, 1.05.  
10.30 Uhr Maispaziergang des Kindergottesdienstes, anschl. Brunch,  
                                          Treffpunkt im Pfarrhof  
Donnerstag, 2.05.   
18.30 Uhr Frauentreff Leinach: Führung in der "Rosenbaumschen Laubhütte" 

in Zell, Treffpunkt um 18.30 Uhr an Comm. Sanctorum Leinach 
Dienstag, 14.05.   
20.00 Uhr Vorbereitungstreffen für ökum. Gottesdienst am 7.7., 

Gemeindesaal Billingshausen    
Mittwoch, 15.05.  
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung, Kath. Gemeinderaum neben  
                                          St. Laurentius 
Jeden Mittwoch (außer in den Ferien) 17.30 Uhr und Sonntag, 05.05. um 10.00 Uhr:  
Gemeindebücherei, Rathaus Billingshausen   
 

Bei allen anderen Angelegenheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrer Betschinske oder zu den Öffnungszeiten an das Pfarramt. 
Die Öffnungszeiten des Pfarramtes sind: Mittwoch und Freitag 8.00-12.00 Uhr, 
Tel. 09398-281, Fax 09398-998971 
pfarramt.billingshausen@elkb.de oder Klaus.Betschinske@elkb.de  

 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE BILLINGSHAUSEN 
zugehörige Orte: Ansbach, Billingshausen, Birkenfeld, Duttenbrunn, 
Leinach, Roden und Urspringen   
 

www.billingshausen-evangelisch.de 



 

 

Gemeindeteam  
         der Pfarrei Urspringen 

 

Herzliche Einladung 
 

zur Wallfahrt nach Mariabuchen  

 

am Pfingstmontag, 20. Mai. 
 

 

Da wegen der Renovierungsarbeiten  

in der Wallfahrtskirche  

nur ein Gottesdienst um 10 Uhr stattfindet,  

starten wir mit unserer Wallfahrt in diesem Jahr  

erst um 6 Uhr an der Kirche in Urspringen.  
 

 

Nach unserer Ankunft in Mariabuchen  

besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück,  

bevor wir den Gottesdienst besuchen. 
 

In Urspringen werden wir im Rahmen der Andacht,  

die um 14 Uhr in der Kirche beginnt, empfangen. 
____________________________________________________

_ 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. 

 



vom 19.04.2024 bis 31.05.2024
Annahmeschluss für die nächste Gottesdienstordnung: 08.05.2024

Freitag 19.04. Freitag der 3. Osterwoche

Bi 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Walter u. Herta Rapps u. Angeh. / Gebhard Zink, Eltern u. 
Schwiegereltern / Hermann Schäffer, Eltern u. Schwiegereltern, Wolfgang Merk u. Angeh. / (L) 
Petronella u. Fritz Rinagl u. Ang. / Anja Vogel, Mathilde u. Oskar Schreck u. Angeh. / Karl u. Olga 
Götz, Eltern u. Angeh. / (L) Anneliese u. Hermann Schreck u. Ang. / (L) Angelina u. Adalbert Müller
u. Angeh. / Maria u. Franz Lang, Berta Drechsel u. Angeh.

Samstag 20.04. Samstag der 3. Osterwoche

Bi 18:30 Wort-Gottes-Feier (Barbara Schebler)

Sonntag 21.04. 4. SONNTAG DER OSTERZEIT

An 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Irmgard u. Leo Uehlein / Fam. Albert u. Schüler
Ur 10:15 Messfeier (Pfr. Albert) - für Hedwig u. Alois Roth u. verst. Angeh. / Arno Seufert bestellt v. den 

Schulkollegen / Verst. d. Fam. Klein, Full, Schäfer u. Michel / Gertrud u. Hermann Jekel / (L) Karl 
Hepp u. Angehörige / Lambert Ehehalt leb. u verst. Angeh. / Erwin Liebler u. Angeh.

Ro 10:15 Wort-Gottes-Feier für Familien (PRin Christiane Hetterich)
Ka 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 3. Seelenamt für Berta Frühauf / Ingrid Riedmann (JT) u. verst. 

Angeh. / Friedrich Schmelz u. Eltern / Erna u. Wendelin Schubert
Bi 19:00 Taizé-Gebet (Ricky u. Daniela Haubenreich)

Dienstag 23.04. Dienstag der 4. Osterwoche

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Donnerstag 25.04. Donnerstag der 4. Osterwoche

Bi 14:00 Rosenkranz

Samstag 27.04. Samstag der 4. Osterwoche

Ur 17:45 Kirchenparade
Ur 18:00 Vorabendmesse zum 30-jährigen Jubiläum der Singgruppe (Pfr. Redelberger) - für leb. u. verst. 

Mitglieder der Singgruppe / 2. Seelenamt für Stefan Albert / Albert u. Elisabeth Krug u. Angeh. / (L) 
Verstorbene d. Fam. Götzendörfer u. Schmitt / Ludwig, Ida u. Edgar Gress / Hugo u. Elfriede 
Keupp / Franziska Amrehn

Sonntag 28.04. 5. SONNTAG DER OSTERZEIT

An In Ansbach findet an diesem Wochenende kein Gottesdienst statt. Bitte nutzen Sie das 
Gottesdienstangebot in der Pfarreien-Gemeinschaft und im Past. Raum Marktheidenfeld

Ro 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Eduard u.Elisabeth Redelbach / Gebhard u. Johanna 
Redelberger

Ka 10:15 Wort-Gottes-Feier (Susanne Dietz)
Bi 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 2. Seelenamt für Renate Lang / Josefine u. Benno Hörning / Karl-

Otto Müller u. Fam. Keidel u. Fam. Traub / Maria Hörning u. verst. Angeh. u. Fam. Keil / (L) Erna u.
Heinrich Rapps / Elsa u. Hermann Meining u. Angeh. / Josef und Maria Mayer u. Angeh. 

Ka 14:00 Tauffeier von Lionel Franck

Dienstag 30.04. Hl. Pius V.

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Donnerstag 02.05. Hl. Athanasius

Bi 7:30 - 8:15 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g   N r. 4 
Pfarreiengemeinschaft „ Maria - Patronin von Franken“
Kath. Kuratie St. Hubertus, Ansbach
Kath. Pfarrei St. Valentin, Birkenfeld
Kath. Pfarrei St. Vitus, Karbach
Kath. Kuratie St. Cyriakus, Roden
Kath. Pfarrei Maria vom Berge Karmel, Urspringen                           



Freitag 03.05. HL. PHILIPPUS UND HL. JAKOBUS

PG Krankenkommunion in allen Orten
Bi 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) -  3. Seelenamt für Werner Dietz / Felix Geier, Eltern u. 

Schwiegereltern u. Angeh. / (L) Werner Lang, Eltern und Schwiegereltern / Edmund und Maria 
Lang / Maria u. Egon Hörning, Eltern u. Schwiegereltern. leb. u verst. Angeh. / Alois u. Helene 
Hochbrückner, Tanja Leimeister,  Fam. Mohrhard u. Johanna Klement / Roman Klühspies, Rosa 
Reich, Elisabeth Schäffer u. Angeh.

Samstag 04.05. Samstag der 5. Osterwoche

Ka 18:30 Vorabendmesse (Pfr. Redelberger) - für Oswald Albert (JT), Michael Albert u. Angeh. 

Sonntag 05.05. 6. SONNTAG DER OSTERZEIT

Bi 4:30 Weggang zur Fußwallfahrt nach Mariabuchen (Gottesdienst 10.00 Uhr)
Ro 8:45 Wort-Gottes-Feier (PRin Hetterich)
An 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Pfr. Peter Müssig u. Angeh/ Rita Sendelbach best. v d. Landfrauen
Ur 10:15 Wort-Gottes-Feier (PRin Christiane Hetterich)
Bi 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für (S) für Verstorbene unserer Gemeinde (2. Reduktionsmesse) / für 

Verstorbene der Fam. Fischer, Flasch und Bauer / Karl Konrad u. Angeh.
Ur 14:00 Tauffeier von Tessa Burkhard, Pia Sendelbach, Leni Pietsch u. Alma Gress 
Ur 17:30 Maiandacht für Familien am Steigkäpelle (Simone Sommer und FFB)

Montag 06.05. Montag der 6. Osterwoche

Bi 19:00 Bittprozession zum Kreuzberg
Ka 18:00 Bittprozession zum Marktplatz

Dienstag 07.05. Dienstag der 6. Osterwoche

Ka 18:00 Rosenkranz/Rosenkranzandacht
Ro 17:45 Weggang zur Bittprozession Richtung Ansbach/Urspringen
Ur 18:00 Weggang zur Bittprozession Richtung Ansbach
An 18:15 Weggang zur Bittprozession Richtung Urspringen
Ur 19:00 Gemeinsamer Feldgottesdienst am Bildstock (Pfr. Redelberger) der Gemeinden Urspringen, 

Ansbach und Roden - Kollekte für die Religiöse Kinderwoche -
Bi 19:00 Bittprozession zur Brechhauskapelle 

Mittwoch 08.05. Mittwoch der 6. Osterwoche

Bi 16:30 Familien-Maiandacht im Kindergartenhof (D. Haubenreich)

Donnerstag 09.05. CHRISTI HIMMELFAHRT

Ur 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Josef, Martha  u. Martin Ehehalt (L)
Bi 10:15 Wort-Gottes-Feier (PRin Christiane Hetterich)
Ka 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger)
An 18:00 Maiandacht an der Marienkapelle am Fronberg

Samstag 11.05. Samstag der 6. Osterwoche

An 9:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) - Festgottesdienst zum Feldgeschworenenjahrtag
Bi 11:30 Tauffeier (Diakon Edgar Burkhard)

Sonntag 12.05. 7. SONNTAG DER OSTERZEIT

Ur 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Klemens u. Theresia Ehehalt (L) / Verst. d. Fam. Klein, Full, 
Schäfer u. Michel / Karl Eyrich, leb u. verst. Angeh.

Bi 10:15 Wort-Gottes-Feier (Daniela Haubenreich)
Ka 10:15 Wort-Gottes-Feier (Susanne Dietz)
Ro 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Antonie u. Ludwig Germer, leb. u. verst. Angeh. 
Ro 11:30 Tauffeier von Marc Cody Fiebig (Pfr. Redelberger) 
Ka 18:00 Maiandacht, bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz, Besondere Einladung an alle Familien

Dienstag 14.05. Dienstag der 7. Osterwoche

Ur 14:00 Treff 60+ im Pfarrheim
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden
Ur 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 3. Seelenamt für Stefan Albert / Dieter Wiesner, verst. Eltern u. 

Schwiegereltern / Eugen Vogel u. verst. Angeh. 

Mittwoch 15.05. Mittwoch der 7. Osterwoche

Ur 9:00 Bibel am Vormittag im Pfarrhaus
Bi 14:00 Seniorennachmittag im Pfarrsaal



Donnerstag 16.05. Hl. Johannes Nepomuk

Bi 7:30 - 8:15 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein 
Bi 14:00 Rosenkranz
Ro 19:00 Maiandacht im Kindergartenhof (M. Feistle u. M. Herteux), musikalisch gestaltet von den Rodener 

Musikanten

Freitag 17.05. Freitag der 7. Osterwoche

Bi 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Herbert u. Emma Ludwig, Eugen u. Anneliese Kern, leb. u. verst. 
Angeh. / Emil Müller, Günter Hörning u. Eltern / Fam. Liebler, Maier, Sedelbauer

Samstag 18.05. Samstag der 7. Osterwoche

Ka 18:30 Vorabendmesse (Pfr. Redelberger) - für Rudolf Herold (JT) u. Theresia Zettl

Sonntag 19.05. PFINGSTEN - HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES
Renovabis

Bi 10:00 Kinderkirche im kleinen Pfarrsaal (Daniela Haubenreich)
Ur 10:15 Wort-Gottes-Feier (Klaus Roos)
Ro 10:15 Messfeier (Pfr. Albert) - für (L) Anna u. Friedrich Kreser u. Ang. / Resi u. Willi Endrich u.,. Angeh. / 

Maria, Herrmann u. Dietmar Lorenz u. Angeh. 
Bi 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) -  3. Seelenamt für Renate Lang / Klaus, Karl und Anna Endres / Jakob

Kriesmair, Eltern u. Geschwister / Hermann Schäffer, Eltern u. Schwiegereltern, Wolfgang Merk u. 
Angeh. /(L) Alfred und Petronella Ruchser / (L) Ludwig Zink u. Hermine Zink u. Angeh. / Elsa u. 
Hermann Meining u. Angeh. / Maria u. Gebhard Endres u. Angeh. / Rosa, Adolf u. Edeltraud Lang 
und Angeh.

Ka 18:00 Maiandacht, bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz

Montag 20.05. PFINGSTMONTAG

Ro 5:30 Weggang zur Fußwallfahrt nach Maria-Buchen (Gottesdienst 10.00 Uhr)
Ur 6:00 Weggang zur Fußwallfahrt nach Maria-Buchen (Gottesdienst 10.00 Uhr)
An 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - zur Danksagung / Verst. d. Fam. Müssig, Mehling u. Hiltrud Behr / 

Verst. d. Fam. Schüler u. Albert
Ur 14:00 Pfingstandacht mit feierlichem Wallfahrer-Segen anlässlich der Maria-Buchen-Wallfahrt
Bi 18:00 Maiandacht (Marianne Schebler) mit musikalischer Unterstützung des Kirchenchors

Dienstag 21.05. Hl. Hermann Josef und hl. Christophorus Magallanes und Gefährten

Ka 18:00 Rosenkranz/Rosenkranzandacht
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Mittwoch 22.05. Hl. Rita von Cascia

Bi 19:00 Maiandacht - gestaltet vom Frauenkreis, bei schönem Wetter an der Mariengrotte

Donnerstag 23.05. Donnerstag der 7. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz
Bi 19:30 - 20:30 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein

Samstag 25.05. Samstag der 7. Woche im Jahreskreis

Ro 18:30 Vorabendmesse (Pfr. Redelberger)
Ka 18:30 Vorabend-Wort-Gottes-Feier (PRin Christiane Hetterich)

Sonntag 26.05. HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT
Katholikentag/Ökum. Kirchentag

Ur 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Renate u. Werner Gress / Helmut Hart, Eltern, Schwiegereltern & 
Geschwister / Theo Wiesner u. Eltern / Hedi Streitenberger u. Eltern / verst. unserer Gemeinde 
(Reduktionsmesse)

Bi 10:15 Wort-Gottes-Feier (PRin Christiane Hetterich)
An 10:15 Messfeier zum Jahrtag d. Feuerwehr u. des Kameradenbundes (Pfr. Albert) - für lebende u. verst. 

Mitglieder u. Ehrenmitglieder d. Feuerwehr Ansbach / lebende u. verst. Mitglieder u. Ehrenmitglieder
des Kameradenbundes / Fam. Schubert u. Brandhofer / Karl Fischer, Eltern u. Schwiegereltern / 
Hermann Fröhlich u. Angeh. / Helmut Müller

Ka 18:00 Maiandacht, bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz

Dienstag 28.05. Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden



Donnerstag 30.05. HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI - Fronleichnam

An 9:00 Messfeier mit Fronleichnamsprozession (Pfr. Redelberger) - nach Meinung / zur Danksagung
Ur 9:15 Kirchenparade
Ur 9:30 Wort-Gottes-Feier mit Fronleichnamsprozession (Klaus Roos)
Bi 9:30 Messfeier mit Fronleichnamsprozession (Pfr. Albert) - für (L) Ludwig u. Amanda Hünlein u. Ang. / (L)

Hermine u. Hermann Keidel
Ka 9:30 Wort-Gottes-Feier mit Fronleichnamsprozession (PRin Christiane Hetterich)

PG Am 16.05.2024 ist das Pfarrbüro Birkenfeld geschlossen. 
Vom 21.05.-26.05.2024 ist das Pfarrbüro Urspringen geschlossen.

„Bibel am Vormittag“
> Möchten Sie mit anderen in der Bibel lesen und sich darüber

austauschen?

> Wollen Sie die Methode der „Geistlichen Schriftlesung“

kennenlernen?

> Haben Sie mittwochs um 9 Uhr Zeit?

Herzliche Einladung zum Bibelgespräch am Mittwoch 15.5., 19.6., 17.7.2024 jeweils um 9 Uhr im 

Pfarrhaus Urspringen!  Ihr  Pfr. Stefan Redelberger

Religiöse Kinderwoche 2024

Nachdem die RKW (Religiöse Kinderwoche) in den vergangenen beiden Jahren 
von den Kindern so begeistert aufgenommen wurde, wollen wir auch dieses Jahr 
eine RKW anbieten. Sie wird wieder in der vorletzten Sommerferienwoche vom 

26.08. - 30.08.2024 und ebenfalls wieder im Jugendhaus des Bistums auf dem 
Volkersberg stattfinden. 

Nähere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage.

Seelsorgeteam: Pfr. Stefan Redelberger und Past.Ref. Christiane Hetterich
 

Kath. Pfarramt Maria vom Berge Karmel / Kath. Pfarramt St. Vitus - Kirchstr. 5 - 97857 Urspringen
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Donnerstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Pfarrersprechstunde nach Vereinbarung Tel: 09396/380 Fax 09396/2257,
E-mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de
 

Kath. Pfarramt St. Valentin - Herrngasse 3 - 97834 Birkenfeld
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Donnerstag 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Tel: 09398/265, E-Mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.mariapatroninvonfranken.de

Sozialstation St. Elisabeth Marktheidenfeld Tel: 09391/2700

Für Seelsorge-Notfälle steht Ihnen die Rufnummer 09391/987259 zur Verfügung. Wenn Sie bei dringenden Fällen in unseren 
Pfarrbüros niemanden erreichen können, können Sie über diese Telefonnummer eine Seelsorgerin bzw. einen Seelsorger aus 
dem Pastoralen Raum Marktheidenfeld erreichen, die/der Ihnen behilflich ist. 

Seelsorge für Kranke
Wenn Sie wegen Alter und Krankheit nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche kommen können, bringen wir Ihnen 
gerne einmal im Monat die Krankenkommunion ins Haus. Auch das eigentliche Sakrament für die Kranken, die 
Krankensalbung, können Sie gerne empfangen. Bitte melden Sie sich oder Ihre Angehörigen in einem der Pfarrbüros.  



 

Apothekendienstplan 2024 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 20.04.2024 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 21.04.2024 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 24.04.2024 Valentinus-Apotheke, Lohr 
Samstag 27.04.2024 Schloss-Apotheke, Remlingen 
Sonntag 28.04.2024 Hubertus-Apotheke, Lohr 
Mittwoch 01.05.2024 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 04.05.2024 Buchen-Apotheke, Lohr 
Sonntag 05.05.2024 Valentinus-Apotheke, Lohr 
Mittwoch 08.05.2024 Schloss-Apotheke, Remlingen 
Donnerstag 09.05.2024 Hubertus-Apotheke, Lohr 
Samstag 11.05.2024 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Sonntag 12.05.2024 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 15.05.2024 Buchen-Apotheke, Lohr 
Samstag 18.05.2024 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 19.05.2024 Schloss-Apotheke, Remlingen 
Montag 20.05.2024 Hubertus-Apotheke, Lohr 
Mittwoch 22.05.2024 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 
Der hausärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich im Krankenhaus in Lohr.  
Sprechzeiten sind: Mo, Di, Do von 18.00 – 21.00 Uhr, Mi, Fr von 16.00 – 21.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 21.00 Uhr. 
 
Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  Tel. 116 117 
Notrufnummer: Polizei      110 
Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de 
Bei Benötigung des zahnärztlichen Notdienstes findet man unter Angabe der  
Postleitzahl den notdiensthabenden Zahnarzt. 
 
 
Adressen und Telefonnummern der Apotheken: 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5  Tel. 09394/718 
Bären Apotheke Bestenheid, Wertheim, Leonhard-Karl-Str. 3 Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/87860 
Easy-Apotheke, Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a  Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr. 2    Tel. 09352/2505 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31  Tel. 09391/98990 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstr. 10  Tel. 09352/87730 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 
Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2  Tel. 09369/99199 
Triefenstein Apotheke, Markt Triefenstein, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Markt-Apotheke, Zellingen, Turmstraße 1  Tel. 09364/1415 
Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshäuser Straße 2  Tel. 09364/9946 
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